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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufungen des_R.L._der_K.L., gegen die 

Bescheide des Finanzamtes XY betreffend Umsatzsteuer sowie einheitliche und gesonderte 

Feststellung der Einkünfte aus Vermietung gemäß § 188 BAO für die Jahre 2000 bis 2003 

nach der am 18. September 2007 in 1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 7, durchgeführten 

Berufungsverhandlung entschieden: 

Die Bescheide betreffend Umsatzsteuer sowie einheitliche und gesonderte Feststellung 

der Einkünfte aus Vermietung gemäß § 188 BAO für die Jahre 2000 und 2001 werden 

abgeändert. 

Gemäß § 190 Abs 1 iVm § 188 BAO hat eine einheitliche und gesonderte Feststellung 

der Einkünfte aus Vermietung für die Jahre 2000 und 2001 zu unterbleiben. 

Die Bemessungsgrundlagen und die Höhe der Abgaben betreffend Umsatzsteuer für die 

Jahre 2000 und 2001 sind den als Beilage angeschlossenen Berechnungsblättern zu 

entnehmen und bilden einen Bestandteil dieses Bescheidspruches. 

Die Berufung betreffend Umsatzsteuer sowie betreffend Unterbleiben der einheitlichen 

und gesonderten Feststellung der Einkünfte aus Vermietung gemäß § 190 Abs 1 iVm 

§ 188 BAO für die Jahre 2002 und 2003 wird als unbegründet abgewiesen. 

Die Bescheide betreffend Umsatzsteuer sowie betreffend Unterbleiben der einheitlichen 

und gesonderten Feststellung der Einkünfte aus Vermietung gemäß § 190 Abs 1 iVm 

§ 188 BAO für die Jahre 2002 und 2003 bleiben unverändert. 

Die Fälligkeit des mit dieser Entscheidung festgesetzten Mehrbetrages der Abgaben ist 

aus der Buchungsmitteilung zu ersehen. 
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Entscheidungsgründe 

Die Berufungswerber (idF Bw), ein Ehepaar, erwarben Ende des Jahres 1998 zwei in einem 

Gründerzeitstilhaus gelegene Eigentumswohnungen (Nr. 27 und 28), welche von ihnen als 

Bauherren renoviert wurde.  

Mit Datum vom 29.9.2001 teilten die Bw dem Finanzamt die Vermietung der genannten 

Wohnungen mit (Fragebogen Verf 16) und reichten zugleich eine Erklärung über den Verzicht 

auf die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer gemäß § 6 Abs 3 UStG ein.  

Da keine Abgabenerklärungen eingereicht wurden erließ das Finanzamt für die Jahre 2000 

und 2001 Umsatzsteuer- und Feststellungsbescheide gemäß § 188 BAO im Schätzungsweg.  

Dabei stellte es die Einkünfte aus Vermietung für das 2000 mit 0 (null) S und für das Jahr 

2001 mit 10.000 S fest. Betreffend Umsatzsteuer ging das Finanzamt von steuerpflichtigen 

Umsätzen für das Jahr 2000 von 45.000 S und für das Jahr 2001 von 60.000 S aus, wobei es 

jeweils keine Vorsteuern berücksichtigte.  

Mit der gegen diese Bescheide erhobenen Berufung brachten die Bw Abgabenerklärungen für 

die Jahre 2000 und 2001 ein, welche jedoch nur die Wohnung Nr. 28 betreffen.  

Weiters legten die Bw im Verfahren eine Prognoserechnung vor, aus welcher sich im 19. Jahr, 

somit im Jahr 2018 ein Gesamtüberschuss aus der Vermietung ergibt. 

Das Finanzamt führte für die Jahre 2000 bis 2003 eine Außenprüfung durch. Im Zuge dieser 

Prüfung wurde ein beginnend mit 1.5.2000 abgeschlossener, auf zehn Jahre befristeter Miet-

vertrag für die Wohnung Nr. 28 vorgelegt.  

Im Anschluss an diese Prüfung erließ das Finanzamt eine Berufungsvorentscheidung 

betreffend Feststellung der Einkünfte gemäß § 188 BAO für das Jahr 2001, in welcher es die 

Einkünfte mit 0 (null) S feststellte sowie Berufungsvorentscheidungen betreffend Umsatz-

steuer für die Jahre 2000 und 2001, in welchen es gemäß § 11 Abs 12 und 14 UStG Umsatz-

steuer für das Jahr 2000 von 7.191 S und Umsatzsteuer für das Jahr 2001 von 10.787 S 

festsetzte.  

In einer ergänzenden Bescheidbegründung zu den die Jahre 2000 und 2001 betreffenden 

Berufungsvorentscheidungen führte das Finanzamt aus, der Mietvertrag sei von der Mieterin 

mit 30.6.2003 gekündigt worden. Nach Auskunft des Bw seien keine Versuche unternommen 

worden, einen neuen Mieter zu finden bzw sei die Vermietung im Jahr 2003 ohne Angabe von 

Gründen eingestellt worden. Im Zentralen Melderegister scheine ab 7.10.2003 die Wohnung 

als Hauptwohnsitz von Herrn R.N. auf. Nach Auskunft des Bw sei dies dessen Neffe. Ein 

Gesamtüberschuss sei bis zur Beendigung der Vermietung das sei im Jahr 2003 nicht erzielt 

worden.  



Seite 3 

© Unabhängiger Finanzsenat  

In dieser Begründung wird weiters ausgeführt, gemäß LVO sei eine Liegenschaftsvermietung 

dann als Liebhaberei zu qualifizieren, wenn nicht innerhalb eines Zeitraumes von 20 Jahren 

ein Gesamteinnahmenüberschuss erzielbar sei. Dieser Zeitraum von 20 Jahren komme aller-

dings nur dann zur Anwendung, wenn der Plan des Abgabenpflichtigen darauf gerichtet sei, 

die Vermietung bis zur Erreichen eines gesamtpositiven Ergebnisses fortzusetzen. Im Streitfall 

könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Vermietung bis in das Jahr 2018 bis zum 

Erreichen eines Gesamtüberschusses ausgerichtet gewesen sei. Die Tätigkeit werde daher als 

Liebhaberei qualifiziert.  

Die Bw beantragten die Entscheidung über die Berufung durch die Abgabenbehörde zweiter 

Instanz (Vorlageantrag). 

Für die Jahre 2002 und 2003 erließ das Finanzamt im Gefolge der Außenprüfung erstmalig 

Umsatzsteuer- und Nichtfeststellungsbescheide, wobei es zur Begründung auf die 

Feststellungen des Berichtes über die Außenprüfung verwies. Dieser Bericht ist im 

Wesentlichen gleichlautend wie in der Begründung der Berufungsvorentscheidung für die 

Jahre 2000 und 2001. 

In diesen Nichtfeststellungsbescheiden stellte das Finanzamt fest, dass gemäß § 190 iVm § 

188 BAO eine einheitliche und gesonderte Feststellung unterbleibe. 

In den Umsatzsteuerbescheiden wurde der Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen und der 

Vorsteuern mit 0,00 (null) ausgewiesen und lediglich eine Steuerschuld gemäß § 11 Abs 12 

und 14 UStG festgestellt. Dabei ergab sich für das Jahr 2002 eine Zahllast von 783,91 € und 

für das Jahr 2003 eine Zahllast von 293,97 €. 

Gegen diese Bescheide erhoben die Bw Berufung.  

Die Bw erstatteten im Berufungsverfahren bis zur mündlichen Verhandlung insgesamt kein 

Vorbringen in der Sache.  

In der am 18. September 2007 abgehaltenen Berufungsverhandlung führte der Bw ergänzend 

aus, die Wohnungen in dem Gebäude seien über einen Makler vermittelt worden. Die Mieterin 

sei eine arrivierte Opernsängerin gewesen.  

In der streitgegenständlichen Wohnung wohne jetzt der Neffe der Berufungswerberin. Dieser 

sei der Bruder des Bewohners der Wohnung Nr. 28.  

Beide Neffen bräuchten für die Wohnungen noch nichts zu bezahlen, er zahle ihnen sogar die 

Betriebskosten. Eigentlich sei beabsichtigt, dass die Neffen nun für die Wohnungen etwas 

zahlen sollten, es sei jedoch noch nicht dazu gekommen.  

Als die Wohnung Nr. 28 im Jahr 2003 frei geworden sei habe er sich dem Wunsch des Neffen 

der Berufungswerberin, in dieser Wohnung zu wohnen nicht entziehen können.  

Ursprünglich sei jedoch beabsichtigt gewesen, die Wohnung zumindest auf 10 Jahre zu ver-
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mieten. Auch danach hätte er die Wohnung weitervermietet. 

Es sei von Anfang an eine ernst gemeinte Vermietung gewesen, es wäre ohne weiteres 

möglich gewesen, einen neuen Mieter zu bekommen. Es sei damals möglich gewesen 80 S pro 

Quadratmeter zu erzielen. Die Wohnung sei von Anfang an ertragreich zu vermieten gewesen. 

Er habe lediglich 2% Zinsen für die Kreditfinanzierung bezahlt. Wenn die Mieterin nicht 

vorzeitig aus dem Vertrag abgesprungen wäre, hätte er die Vermietung zumindest 10 Jahre 

durchgezogen. Nachdem die Mieterin jedoch ausgezogen gewesen sei, habe er die Wohnung 

aus familiären Gründen dem Neffen seiner Ehefrau überlassen.  

Er habe die Wohnung dem Neffen seiner Ehefrau deshalb nicht vermietet sondern unentgelt-

lich zur Verfügung gestellt, weil dieser sich es nicht hätte leisten können, diese Wohnung zu 

mieten. Diese wäre für ihn zu teuer gewesen. 

Die Wohnung Nr. 28 sei das einzige Mietobjekt, dass er mit seiner Ehefrau gemeinsam 

betreibe. Er habe noch weitere Wohnungen, die er alleine vermiete. Diese betreibe er anders. 

Bei der streitgegenständlichen Vermietung spielten eben auch familiäre Gründe hinein. 

Der ältere Neffe seiner Ehefrau, welcher in der Wohnung Nr. 27 wohne, sei zum selben Zeit-

punkt in diese Wohnung eingezogen wie die Mieterin in die streitgegenständliche Wohnung 

Nr. 28. Dies sei im Frühjahr des Jahres 2000 gewesen.  

Wenn man mit dem Lift in das entsprechende Stockwerk komme, befinde sich vor den beiden 

Wohnungstüren ein größerer Raum, eine Art Vorraum. Es steht ihm vertraglich das Recht zu, 

diesen Raum gegenüber dem Stiegenhaus baulich abzutrennen, sodass man dort zunächst 

durch eine größere Eingangstür in diesen Vorraum kommen würde und im Anschluss dann 

von diesem in die beiden Wohnungen. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den Gewinnfeststellungsakt des Finanzamtes 

und in den Arbeitsbogen des Prüfers sowie die darin erliegenden Schriftstücke und Urkunden, 

insbesondere den Mietvertrag vom 17.4.2000, das Kündigungsschreiben der Mieterin vom 

5.3.2003 und eine Meldeanfrage betreffend R.N., sowie durch Einvernahme des Bw in der 

mündlichen Berufungsverhandlung. 

Danach steht folgender Sachverhalt fest: 

Die Bw, ein Ehepaar, erwarben Ende des Jahres 1998 zwei nebeneinander in einem Gründer-

zeitstilhaus gelegene Eigentumswohnungen (Nr. 27 und 28), welche von Ihnen als Bauherren 

renoviert wurde.  

Nach Fertigstellung der Wohnungen überließen sie die Wohnungen Nr. 27 unentgeltlich einem 

Neffen der Berufungswerberin.  

Die streitgegenständliche Wohnung Nr. 28, eine 89 m² große Kategorie A-Wohnung, 
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vermieteten die Bw auf zehn Jahre befristet an eine Opernsängerin, wobei im Mietvertrag 

Umsatzsteuer ausgewiesen wurde. Der Mietvertrag war von Seiten der Vermieter nicht 

kündbar, der Mieterin stand nach 16 Monaten das Recht zur Kündigung zu. Tatsächlich wurde 

das Mietverhältnis durch die Mieterin nach rund drei Jahren gekündigt, es dauerte von Mai 

2000 bis Juni 2003.  

Die Bw verzichteten gemäß § 6 Abs 3 UStG auf die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer. 

Aus der Vermietungstätigkeit entstanden den Bw laufende Verluste. 

Nach Beendigung dieses Mietverhältnisses überließen die Bw die streitgegenständliche Woh-

nung Nr. 28 unentgeltlich dem Neffen R.N., dem Bruder des Bewohners der Wohnung Nr. 27 

(zweiter Neffe der Berufungswerberin).  

Dieser Neffe R.N. wurde im Jänner des Jahres 1981 geboren und war somit zu Beginn der 

Vermietungstätigkeit 19 Jahre, bei Überlassung der Wohnung an ihn 22 Jahre alt. 

Beide Neffen müssen für die Benutzung der Wohnungen nichts bezahlen, der Bw trägt dar-

über hinaus für sie die Betriebskosten. 

Die Bw beabsichtigten nicht, die Wohnung Nr. 28 bis zum Erreichen eines gesamtpositiven 

Ergebnisses zu vermieten. 

Die Beendigung der Vermietungstätigkeit nach rund dreijähriger Vermietungstätigkeit und 

Überlassung der Wohnung an R.N., den Neffen der Berufungswerberin, erfolgte freiwillig aus 

privaten bzw familiären Gründen. 

Der festgestellte Sachverhalt gründet sich auf die angeführten Beweismittel sowie auf fol-

gende Beweiswürdigung: 

Die Feststellungen über die äußeren Umstände der Vermietungstätigkeit und die Nutzung der 

beiden Wohnungen gründen sich auf den Mietvertrag vom 17.4.2000, das Kündigungsschrei-

ben der Mieterin vom 5.3.2003 sowie auf die Angaben des Bw in der mündlichen Berufungs-

verhandlung. 

Die Feststellung, dass die Überlassung der Wohnung an den Neffen der Ehefrau aus privaten 

bzw familiären Gründen erfolgte gründet sich auf die Angaben des Bw in der mündlichen Be-

rufungsverhandlung.  

Die Feststellung betreffend das Alter des Neffen R.N. gründet sich auf angeführte 

Meldeanfrage. 

Die Feststellung, dass die Bw nicht beabsichtigten, die Wohnung Nr. 28 bis zum Erreichen 

eines gesamtpositiven Ergebnisses zu vermieten gründet sich folgende Umstände:  

Der Bw hat in der mündlichen Berufungsverhandlung angegeben, er habe beabsichtigt, die 



Seite 6 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Wohnung zumindest 10 Jahre lang zu vermieten. Nach der im Verfahren vorgelegten Progno-

serechnung war jedoch erst nach 19 Jahren ein Gesamtüberschuss prognostiziert. Weiters hat 

der Bw angegeben, die Wohnung Nr. 28 sei das einzige Mietobjekt, dass er mit seiner Ehefrau 

gemeinsam betreibe. Er habe noch weitere Wohnungen, die er alleine vermiete. Diese 

betreibe er anders. Bei der streitgegenständlichen Vermietung spielten eben auch familiäre 

Gründe hinein.  

Die Nebenwohnung wurde gleichzeitig mit dem Beginn der Vermietungstätigkeit unentgeltlich 

dem anderen Neffen der Berufungswerberin überlassen.  

Der Neffe R.N. war zu Beginn der Vermietungstätigkeit noch relativ jung, nämlich erst 19 

Jahre alt. Es ist nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon auszugehen, dass sein Bedarf 

an einer eigenen Wohnung zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben war.  

Die Mieterin war eine Opernsängerin. Bei dieser war die Verlegung des Wohnsitzes ins Aus-

land noch vor Ablauf der zehnjährigen Mietvertragsdauer nicht unwahrscheinlich.  

Bereits das Gesamtbild dieser Umstände legt nahe, dass die Bw zumindest latent eine 

Überlassung der streitgegenständlichen Wohnung an den Neffen der Berufungswerberin nach 

einigen Jahren der Vermietung beabsichtigten. Dabei spielt die Absicht der Berufungswerberin 

eine ebensogroße Rolle wie die Absicht des Bw. 

Ein Nachweis für das Vorhandensein der Absicht, die Wohnung bis zur Erzielung eines Ge-

samtüberschusses zu vermieten wurde trotz ausdrücklicher Aufforderung nicht erbracht.  

Rechtlich folgt daraus: 

Die Bw vermieteten eine Eigentumswohnung. Dabei handelt es sich um eine so genannte 

kleine Vermietung iSd § 1 Abs 2 Z 3 LVO.  

Nach der Rechtsprechung ist sowohl für Zeiträume vor Inkrafttreten der Liebhabereiverord-

nungen (LVO) als auch für Zeiträume, in welchen die LVO 1990 zur Anwendung kommt, die 

Liegenschaftsvermietung dann als Liebhaberei zu qualifizieren, wenn nach der konkret aus-

geübten Art der Vermietung nicht innerhalb eines Zeitraumes von circa 20 Jahren ein „Ge-

samtgewinn“ bzw Gesamteinnahmenüberschuss erzielbar ist. Gleiches gilt im zeitlichen An-

wendungsbereich der LVO 1993. 

Dieser Zeitraum von circa 20 Jahren kommt nur zur Anwendung, wenn der Plan des Steuer-

pflichtigen dahin geht, die Vermietung zumindest bis zum Erreichen eines gesamtpositiven 

Ergebnisses fortzusetzen. Beinhaltet der Plan hingegen das Vermieten auf einen begrenzten 

Zeitraum, so muss das positive Ergebnis innerhalb dieses Zeitraumes erzielbar sein (VwGH 

3.7.2003, 99/15/0017). 

Der Annahme der Ertragsfähigkeit einer Vermietungsbetätigung steht nicht entgegen, wenn 

die Liegenschaft vor der tatsächlichen Erzielung eines gesamtpositiven Ergebnisses übertragen 
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wird. Das gilt entsprechend für den Fall der Einstellung einer Vermietung. Die Behörde kann 

allerdings in der Regel keine Kenntnis davon haben, ob der Steuerpflichtige konkret geplant 

hat, die Vermietung unbegrenzt bzw zumindest bis zum Erzielen eines gesamtpositiven 

Ergebnisses fortzusetzen, oder ob er die Vermietung für einen zeitlich begrenzten Zeitraum 

geplant hat. Daher wird es, wenn der Steuerpflichtige die Vermietung tatsächlich vorzeitig 

beendet, an ihm gelegen sein, den Nachweis dafür zu erbringen, dass die Vermietung nicht 

latent von vornherein auf einen begrenzten Zeitraum geplant gewesen ist, sondern sich die 

Beendigung erst nachträglich, insbesondere durch den Eintritt konkreter Unwägbarkeiten 

ergeben hat. Aufgabe der Abgabenbehörde ist es sohin, Feststellungen darüber zu treffen, ob 

es als erwiesen angesehen werden kann, dass der konkrete Plan des Steuerpflichtigen auf die 

Vermietung für einen unbegrenzten Zeitraum ausgerichtet gewesen ist (VwGH 3.7.2003, 

99/15/0017; 8.2.2007, 2004/15/0079). 

Ein derartiger Nachweis wurde trotz ausdrücklicher Aufforderung in der mündlichen 

Berufungsverhandlung nicht erbracht. Vielmehr hatten die Bw nach dem festgestellten 

Sachverhalt nicht die Absicht, die Wohnung Nr. 28 bis zum Erreichen eines gesamtpositiven 

Ergebnisses zu vermieten. Sie haben aus privaten Gründen freiwillig nach rund drei Jahren 

ihre Vermietungstätigkeit iZm der streitgegenständlichen Wohnung beendet.  

Die Beurteilung der Vermietungstätigkeit der Bw als Liebhaberei durch das Finanzamt erfolgte 

daher zu Recht.  

Liegen (etwa wegen Liebhaberei) keine gemeinschaftlichen Einkünfte vor, so hat ein Bescheid 

zu ergehen, wonach eine Feststellung zu unterbleiben hat (vgl Ritz, BAO-Kommentar3, § 188 

Tz 18). 

Liebhaberei im umsatzsteuerlichen Sinn kann gemäß § 6 LVO nur bei Betätigungen iSd § 1 

Abs 2 vorliegen. 

Wer in einer Rechnung einen Steuerbetrag gesondert ausweist, obwohl er eine Lieferung oder 

sonstige Leistung nicht ausführt oder nicht Unternehmer ist, schuldet gemäß § 11 Abs 14 

UStG diesen Betrag.  

Wird bei einer Tätigkeit, die als Liebhaberei einzustufen ist, eine Rechnung mit Steuerausweis 

ausgestellt, so schuldet der Rechnungsaussteller die Umsatzsteuer aufgrund der Rechnung 

(§ 11 Abs 14 UStG) (vgl Ruppe, UStG3, § 2 Tz 263). 

Im Mietvertrag haben die Bw Umsatzsteuer ausgewiesen, diese Umsatzsteuer schulden die 

Bw daher gemäß § 11 Abs 14 UStG. 
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Gemäß § 289 Abs 2 BAO waren daher die angefochtenen Umsatzsteuerbescheide und die 

Feststellungsbescheide für die Jahre 2000 und 2001 abzuändern, die Berufung betreffend die 

Jahre 2002 und 2003 war als unbegründet abzuweisen.  

Beilage: vier Berechnungsblätter (zwei Schilling, zwei Euro) 

Wien, am 21. September 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


